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Beginn des amtlichen Teils 

 
 
SVV-Beschluss Nr. 216/2003 
 

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 
„Baubetriebshof der Stadt Brandenburg an der Havel“ 

 
Aufgrund der §§ 5 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg 
(Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I 
S. 154) i.V.m. § 3 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - 
EigV) vom 27. März 1995 (GVBl. II S. 314), jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in ihrer Sitzung 
vom 27.08.2003 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Rechtsstellung / Name 
 
(1)  Der Baubetriebshof der Stadt Brandenburg an der Havel wird als organisatorisch, 

verwaltungsmäßig und wirtschaftlich selbstständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften insbesondere der Eigenbetriebsverordnung und den 
Bestimmungen dieser Satzung geführt. 

 
(2)  Der Eigenbetrieb trägt den Namen “Baubetriebshof der Stadt Brandenburg an der Havel“. 
 

§ 2 Gegenstand des Eigenbetriebes 
 
(1)  Gegenstand des Eigenbetriebes ist  die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verkehrssicherung 

von Straßen, Anlagen, Plätzen und Friedhöfen, die Erbringung von Bestattungsleistungen sowie 
die Betreibung des Krematoriums. 

 
(2) Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und 

Hilfsbetrieben, wenn diese wirtschaftlich mit dem Eigenbetrieb zusammenhängen und der 
optimalen Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebs dienen. 

 
§ 3 Stammkapital 

 
Das Stammkapital des Eigenbetriebes wird in Höhe von 50.000,00 Euro (in Worten: fünfzigtausend 
Euro) festgesetzt. 
 

§ 4 Werkleitung 
 

(1)  Zur Leitung des Eigenbetriebes wird ein Werkleiter bestellt. 
 
(2)  Der Werkleiter leitet den Eigenbetrieb selbstständig und entscheidet in allen Angelegenheiten des 

Eigenbetriebes, soweit dies nicht durch die Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder 
diese Betriebssatzung bestimmten Gemeindeorganen vorbehalten ist. Er ist für die wirtschaftliche 
Führung des Eigenbetriebes nach kaufmännischen Grundsätzen verantwortlich. Der Werkleiter 
bereitet die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Werksausschusses vor und 
ist für deren Ausführung verantwortlich. Er vollzieht die Entscheidungen der 
Stadtverordnetenversammlung, des Oberbürgermeisters und des Werksausschusses in 
Angelegenheiten, die den Eigenbetrieb betreffen.  

 
(3)  Neben der Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  und 

des Werksausschusses obliegen dem Werkleiter insbesondere die Geschäfte der laufenden 
Betriebsführung. Dazu gehören alle im täglichen Betrieb regelmäßig wiederkehrenden 
Maßnahmen, die zur Durchführung der Aufgaben, zur Aufrechterhaltung des Betriebes und zum 
reibungslosen Geschäftsablauf notwendig sind. 
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(4)  Der Werkleiter hat den Oberbürgermeister und den Werksauschuss gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 

EigV über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes unverzüglich zu unterrichten sowie 
nach § 21 EigV grundsätzlich quartalsweise, jedoch spätestens alle 4 Monate Zwischenberichte 
zu erstellen.  

 
(5)  Der Werkleiter übt gemäß § 3 Abs. 3 EigV die personalrechtlichen Befugnisse für Angestellte und 

Arbeiter des Eigenbetriebs aus.  
 

§ 5 Vertretung des Eigenbetriebes  
 
(1)  Der Werkleiter ist befugt, im Rahmen der ihm durch die gesetzlichen Vorschriften und diese 

Satzung zugebilligten Vertretungsbefugnisse Verpflichtungserklärungen abzugeben. Die 
Vertretungsbefugnis beinhaltet vor allem die Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen. 

 
 (2) Die Vertretungsberechtigten und die Beauftragten sowie der Umfang der Vertretungsbefugnis 

werden durch den Werkleiter im „Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der Havel“ ortsüblich 
bekannt gemacht.  

 
§ 6 Werksausschuss 

 
(1)  Der Werksausschuss hat 5 Mitglieder, die von und aus der Mitte der 

Stadtverordnetenversammlung gewählt werden. 
 
(2) Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die der Beschlussfassung der Stadtverordneten-

versammlung unterliegen, wird der Werksausschuss als zuständiger beratender Ausschuss tätig.  
 
(3)  Dem Werksausschuss werden die Angelegenheiten zur eigenen Entscheidung übertragen, soweit 

sie nicht Geschäfte der laufenden Betriebsführung sind, oder nach der Gemeindeordnung, der 
Eigenbetriebsverordnung, anderer gesetzlicher Vorschriften oder durch die Hauptsatzung der 
Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung vorbehalten sind.  

 
§ 7 Stellung des Oberbürgermeisters  

 
(1)  Der Oberbürgermeister ist der Dienstvorgesetzte des Werkleiters und somit gegenüber dem 

Werkleiter weisungsbefugt.  
 
(2) Der Oberbürgermeister ist gemäß § 72 Abs. 2 GO Dienstvorgesetzter  aller Beschäftigten im 

Eigenbetrieb.  
 

§ 8 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
 
(1)  Der Eigenbetrieb wird nach den Grundsätzen eines sparsam wirtschaftenden und leistungsfähigen 

Betriebes unter Beachtung der Aufgabenstellung geführt.  
 
(2)  Nach § 10 Abs. 1 EigV ist der Eigenbetrieb als Sondervermögen der Stadt Brandenburg an der 

Havel gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Auf die Erhaltung des Vermögens wird i.S.d. 
§ 11 EigV hingewirkt. 

 
(3)  Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes entspricht dem Kalenderjahr. 
 
(4)  Für den Eigenbetrieb ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan 

aufzustellen, der alle Bestandteile nach § 15 Abs. 1 EigV enthält. Dem Wirtschaftsplan sind als 
Anlagen der Vorbericht, der den Wirtschaftsplan insgesamt erläutert und der fünfjährige 
Finanzplan nach § 83 GO i.V.m. § 19 EigV beizufügen.  

 
(5)  Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn die Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 - 4 EigV 

vorliegen.  
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§ 9 Kassenwirtschaft 
 
Für den Eigenbetrieb wird nach § 12 EigV eine Sonderkasse eingerichtet.  

 
§ 10 Jahresabschluss und Lagebericht 

 
(1)  Gem. § 22 Abs. 1 EigV stellt der Werkleiter für den Eigenbetrieb einen Jahresabschluss auf, der 

sich aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang zusammensetzt. Entsprechend § 22 
Abs. 2 EigV ist neben dem Jahresabschluss ein Lagebericht aufzustellen.  

 
(2)  Die Stadtverordnetenversammlung schlägt den Abschlussprüfer vor. 
 
(3)  Für die Jahresabschlussprüfung werden die §§ 117 GO und 26 EigV sowie die Vorschriften der 

Jahresabschlussprüfungsverordnung  angewendet. Der Oberbürgermeister leitet den geprüften 
Jahresabschluss dem Werksausschuss und danach der Stadtverordnetenversammlung zu. 

 
 

 § 11 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2004 in Kraft. 
 
 
Stadt Brandenburg an der Havel, den 29.09.2003 
 
 
gez. Langerwisch 
 Bürgermeister 

- - - - - 
 

D- Brandenburg: Brückenbauarbeiten 
 Vergabebekanntmachung  

Bauauftrag 
 

Ist das Beschaffungsübereinkommen (GPA) anwendbar? ja 
 
ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER 

I. 1)  Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: Stadtverwaltung 
Brandenburg, Tiefbau- und Grünflächenamt, Wiener Straße 1, D-14772 Brandenburg an der 
Havel, Telefon: +49-(0)3381/58 66 01, Fax: +49-(0)3381/58 66 04. 

   2)   Nähere Auskünfte sind bei folgender Anschrift erhältlich:  siehe I.1. 

   3)   Unterlagen sind bei folgender Anschrift erhältlich: siehe I.1. 

   4)   Angebote / Teilnahmeanträge sind an folgende Anschrift zu schicken: siehe I.1. 

   5)  Art des öffentlichen Auftraggebers: Regionale / lokale Ebene. 
 
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND 

II. 1)       Beschreibung 

    1.1)  Art des Bauauftrages: Ausführung. 

    1.5)   Bezeichnung des Auftrages durch den Auftraggeber: Ersatzneubau Seegartenbrücke. 

    1.6)     Beschreibung / Gegenstand des Auftrages: Abbrucharbeiten vorhandenes Brückenbauwerk, 
Ersatzneubau Brücke. 

    1.7)     Ort der Ausführung: D-14774 Brandenburg an der Havel / Ortsteil Kirchmöser,  
  NUTS code: DE401. 

    1.8)     Nomenklaturen 
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    1.8.1)  Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45111000, 45112000, 45221111. 

    1.9)     Aufteilung in Lose: Nein. 

    1.10)   Werden Nebenangebote / Alternativvorschläge berücksichtigt: ja. 

    2)       Menge oder Umfang des Auftrags 

    2.1)  Gesamtmenge bzw. -umfang des Auftrags: 
             - Abbruch des vorhandenen Bauwerks (Stahlfachwerkbrücke) 
              - Behelfsbrücke: 
                   ca.    800 t  Masse Stahl bei Spannweiten von 60 - 80 - 60 m = 200 m 
                   ca.  2.050 cbm  Spundprofilflächen in der Behelfsumfahrung 
                   ca.  6.000 cbm  Erdstoffbewegung in der Behelfsumfahrung 
              -  Neubau Brücke (Stahlfachwerkbrücke): 

 Überbau                
                   ca. 1.100 t Gesamtmasse Stahl bei Spannweiten 52 - 100 - 52 m = 204 m 

 Unterbauten und Bodenbewegung: 
                   ca. 2.100 cbm Stahlbeton für Widerlager, Pfeiler und Gründung 

ca.     28 St      Großbohpfähle 
ca. 1.300 cbm  Spundprofilflächen im Neubau 
ca. 4.200 cbm  Erdstoff Aushub und Abfuhr im Neubau 
ca.    300 cbm  Erdstoff Einbau im Neubau 

     3)    Auftragsdauer bzw. Fristen für die Durchführung des Auftrages: 
 Beginn: 01.03.2004 - Ende: 23.12.2005 
 
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE 
INFORMATIONEN 
III.1)  Bedingungen für den Auftrag 

    1.1)  Geforderte Kautionen und Sicherheiten: 
 Vertragserfüllungsbürgschaft nach VOB/B in Höhe von 5% der Auftragssumme,    
               Mängelansprüche-Bürgschaft  nach VOB/B in Höhe von 3% der Abrechnungssumme. 

    1.2)  Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweisung auf die 
maßgeblichen Vorschriften: 

 Abschlagszahlung / Schlusszahlung nach VOB/B. 

    1.3)  Rechtsform, die eine Bietergemeinschaft von Bauunternehmern, Lieferanten und 
Dienstleistern, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss: Bietergemeinschaften sind 
zugelassen, Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. 

    2) Bedingungen für die Teilnahme 

    2.1)  Angaben zur Situation des Bauunternehmers / des Lieferanten / des Dienstleisters sowie 
Angaben und Formalitäten, die zur Beurteilung der Frage erforderlich sind, ob dieser die 
wirtschaftlichen und technischen Mindestanforderungen erfüllt: Mit dem Angebot sind 
vorzulegen: Nachweise zur Überprüfung der allgemeinen Zuverlässigkeit im Sinne von § 8 
Nr. 5 Abs. 1 VOB/A. 

   2.1.1) Rechtslage - Geforderte Nachweise: Mit dem Angebot sind vorzulegen: 
 - Nachweis über Eintragung in das Berufsregister, 
 - Nachweis der Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft, 
 - Nachweis der Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (die Bescheinigung 
   darf nicht älter als drei Monate sein), 
 - Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung, 
 Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige 

Bescheinigungen des Herkunftslandes beizufügen. 

   2.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit - Geforderte Nachweise: 
 Mit dem Angebot sind vorzulegen: Nachweise gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 VOB/A. 

   2.1.3) Technische Leistungsfähigkeit -  Geforderte Nachweise: 
 Mit dem Angebot sind vorzulegen: Nachweise gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 VOB/A. 
  
 



 254

ABSCHNITT IV: VERFAHREN 
IV.1)  Verfahrensart: Offenes Verfahren. 

     1.1)  Sind bereits Bewerber ausgewählt worden: nein. 

     1.3) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags 

     1.3.1)  Vorinformation zu demselben Auftrag: 
 Bekanntmachungsnummer im ABl.-Inhaltsverzeichnis: 2003/S 152-138241 - vom 
 09.08.2003. 

     2)  Zuschlagskriterien: 
 Das wirtschaftlich günstigste Angebot auf Grund der in den Ausschreibungsunterlagen 

genannten Kriterien. In der Reihenfolge ihrer Priorität: nein. 

     3) Verwaltungsinformation 

     3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber: 66.2-B-01-04. 

     3.2) Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen und zusätzlicher 
 Unterlagen: 
 Erhältlich bis:  13.10.2003. 
 Kosten:  60,00 EUR. 
 Zahlungsbedingungen und -weise: Banküberweisung. 
 Kontonummer:      3611660026. 
 BLZ, Geldinstitut:  16050000, Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam. 
 Codierter Zahlungsgrund:  6020.110.1000.9. 
 Text: Ersatzneubau Seegartenbrücke. 
 Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis der Einzahlung 

vorliegt. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.  
     3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote:  17.11.2003, 10.30 Uhr. 

     3.5)  Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder Teilnahmeanträge 
             verwendet werden können: Deutsch. 

     3.6)  Bindefrist des Angebotes bis: 17.02.2004. 

     3.7)  Bedingungen für die Öffnung der Angebote 

     3.7.1) Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: 
 Der Bieter oder ein Bevollmächtigter. 

     3.7.2) Zeitpunkt und Ort: 
 Datum: 17.11.2003,  Uhrzeit: 10.30 Uhr. 
 Ort:  Stadtverwaltung Brandenburg, Rechtsamt – Submissionsstelle 
             Steinstraße 66–67, D-14776 Brandenburg an der Havel. 
 
ABSCHNITT VI: ANDERE INFORMATIONEN 
VI.1) Ist die Bekanntmachung freiwillig: Nein. 

    4) Sonstige Informationen: Vergabekammer des Landes Brandenburg, 
 Heinrich-Mann-Allee 107, D-14473 Potsdam 

     5)  Datum der Versendung der Bekanntmachung: 23.09.2003  
 

- - - - - 
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Öffentliche Bekanntmachung über das Ergebnis der Grenzermittlung und der 
Abmarkung von Flurstücksgrenzen 

 
 
Dipl.-Ing. Frank Meyer  
Öffentlich bestellter Verm. Ingenieur 
Damaschkestraße 24 
14770 Brandenburg 
 
Frau Martha Noack  
 
GeschZ.: 00052                                                                              
Datum: 22.09.2003 
 
Die Grenzen des Flurstücks  835 Flur 160 Gemarkung Brandenburg, Gemeinde Brandenburg, Ausbau 
11 A – 11 L sind vermessen worden. 
 
Gemäß § 20 Abs. 5 des Vermessungs- und  Liegenschaftsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.12.1997 (GVBl. I/98 S. 2) in Verbindung mit § 1 der 
Offenlegungsverordnung vom 17.02.1999 (GVBl. II S. 130) wird das Ergebnis der Grenzermittlung und 
die Abmarkung ihrer Flurstücksgrenzen den Beteiligten, die am Grenztermin vom 31.07.2003 nicht 
teilgenommen haben, durch Offenlegung der Grenzniederschrift bekannt gegeben. 
 
Die Offenlegung erfolgt bei Dipl.-Ing. Frank Meyer ÖbVI, Damaschkestraße 24, 
14770 Brandenburg an der Havel in der Zeit vom 01.11.2003 bis 01.12.2003 
 
Hinweis über Einwendungen gegen die Grenzermittlung 
Gegen das Ergebnis der Grenzermittlung können innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Offenlegungsfrist Einwendungen erhoben werden. Die Einwendungen sind bei Dipl.-Ing. Frank Meyer 
ÖbVI, Damaschkestraße 24, 14770 Brandenburg an der Havel schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die vorgenommene Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Offenlegungsfrist Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei Dipl.-Ing. Frank Meyer ÖbVI, 
Damaschkestraße 24, 14770 Brandenburg an der Havel schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
gez.: Frank Meyer 
 ÖbVI 
 

- - - - - 
 

 
Einladung zur Sondersitzung des Hauptausschusses Stadt Brandenburg an der Havel 

im Jahre 2003 am Mittwoch, dem 08.10.2003, um 16:00 Uhr 
im Haus 1, Zimmer 102 der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel,  

Neuendorfer Straße 90,  14770 Brandenburg an der Havel 
 
 
Tagesordnung 
 
1.  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung, der Anwesenheit sowie der Beschlussfähigkeit 
  
2.  Eintritt in die öffentliche Sitzung 
   
3.  Beschluss der Tagesordnung 
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4.  Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die 
Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am 
16.09.2003 einschl. Protokollkontrolle  

   
5.  Vorlagen der Verwaltung 
   
6.  Anträge aus dem Hauptausschuss 
   
7.  Anfragen aus dem Hauptausschuss 
   
8.  Mitteilungen und Erklärungen 
   
9.  Informationen durch den Oberbürgermeister 
   
10.  Eintritt in die nichtöffentliche Sitzung 
   
11.  Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die 

Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses 
am 16.09.2003 einschl. Protokollkontrolle 

   
12.  Vorlagen der Verwaltung 
   
 Vorlagen-Nr. 0272/2003 
 HA-Vorlage Neueröffnung des soziokulturellen Kultur- und 

Kommunikationszentrums "Fontane - Klub" in der Stadt Brandenburg 
an der Havel 

  Einreicher : Oberbürgermeister 
   Fachbereich IV  
 
13.  Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung 
   
14.  Anfragen aus dem Hauptausschuss 
   
15.  Mitteilungen und Erklärungen 
   
16.  Informationen durch den Oberbürgermeister 
 
 
gez.: Gartmann              Brandenburg an der Havel, 25.09.2003 
 stellv. Hauptausschussvorsitzender 
   

- - - - - 
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IMPRESSUM 
 
Herausgeber:  Stadt Brandenburg an der Havel  
Redaktion:  Bürgeramt, Herr Liskowsky 
  Tel.:  (03381) 58 13 23,   
  Fax:  (03381) 58 13 04, 
  Internet: www.stadt-brandenburg.de 
  e-mail: peter.liskowsky@stadt-brandenburg.de 
Herstellung:   Eigendruck 
Bezugsquelle:   Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel, 
  Bürgeramt,  
  14770 Brandenburg an der Havel, 
  Neuendorfer Straße 90 
  Abonnementsbestellungen richten Sie bitte an diese Adresse. 
Besucheradresse/  
Einzelverkauf:  Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel,  
  Bürgeramt, 
  Haus 1, Zi. 018,  
  Neuendorfer Straße 90, 
  14770 Brandenburg an der Havel;
weitere Ausgabeorte:   Tourist - Information, Steinstraße 66/67, 14776 Brandenburg an der Havel, 
  Ortsteilverwaltungen Plaue, Kirchmöser 
Einzelpreis:   1,00 € 
Jahresabonnement:    25,50 € einschl. Porto  
Kündigungsfrist:   15. Dezember 




